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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Ulrike 
Gote, Thomas Gehring, Verena Osgyan, Katharina Schulze, 
Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mistol und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Regionalen Medien nicht die Finanzierungsgrundlage entziehen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zur Sicherung der ohnehin 
schon eingeschränkten Medienvielfalt in Bayern, in den Verhandlun-
gen zum nächsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag ihre Blockade-
haltung aufzugeben und Regelungen zu unterstützen, die regionali-
sierte Werbung in bundesweit ausgestrahlten Fernsehprogrammen 
schnellstmöglich und dauerhaft verhindern. 

 

 

Begründung: 

Im Vorfeld der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder am 26. März 2015 gab es eine Initiative der Rund-
funkkommission der Bundesländer, die Regionalisierung der Werbung 
in bundesweit ausgestrahlten Fernsehprogrammen durch entspre-
chende Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag zu verhindern. Die 
Staatsregierung weigerte sich jedoch, diese Initiative zu unterstützen, 
die von allen anderen Bundesländern mitgetragen wurde. Damit wur-
de der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH die Möglichkeit gebo-
ten, weiter massiv in den Werbemarkt der regionalen Medien vorzu-
dringen, mit folgenschweren Auswirkungen. 

Regionalisierte Werbung in bundesweit ausgestrahlten Fernsehpro-
grammen bedroht die ohnehin schon sehr eingeschränkte lokale Me-
dienvielfalt. Die zusätzlichen Werbeeinnahmen, die ProSieben / Sat.1 
damit erzielt, werden an anderer Stelle fehlen. Einbrüche bei den 
Werbeeinnahmen werden nicht ausschließlich die lokalen und regio-
nalen Radio- und TV-Anbieter treffen, sondern in erheblichem Maße 
auch die regionalen Printmedien. Regionalen und lokalen Radio- und 
TV-Anbietern noch der regionalen Presse darf die wirtschaftliche 
Grundlage entzogen werden, um nationalen TV-Anbietern weitere 
Einnahmequellen zu erschließen. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
im Dezember 2014 entschieden, dass diese Form der Werbung der-
zeit nicht gegen den Rundfunkstaatsvertrag verstößt. Um die bereits 
gefährdete Meinungs- und Medienvielfalt nicht weiter unter Druck zu 
setzen, ist schnellstmöglich der Wettbewerb auf dem regionalen Wer-
bemarkt so zu regeln, dass eine Regionalisierung der Werbemärkte 
dauerhaft verhindert wird. Die Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag 
sind diesbezüglich anzupassen. 


